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2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung von Ehrenbeamtin-
nen und Ehrenbeamten, Mitgliedern der Gemeindevertretung und ehrenamtlich 
tätigen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Osterrönfeld, Kreis Rendsburg-
Eckernförde (Entschädigungssatzung) 
 
 
Aufgrund der §§ 4 und 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) sowie der 
Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädi-
gungsverordnung), jeweils in der derzeit geltenden Fassung, wird die Entschädigungs-
satzung nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23. März 2017 wie folgt geändert: 
 
 

Artikel 1 
 

(1) § 2 Abs. 7 Satz 4 wird gestrichen. 
 

(2) In § 2 Abs. 7 werden die folgenden neuen Sätze 4 bis 6 angefügt: 
 
„Die Verdienstausfallentschädigung beträgt höchstens 25 Euro für jede angefan-
gene Stunde und höchstens 200 Euro je Tag. Wird nachgewiesen, dass der Ver-
dienstausfall die Entschädigung übersteigt, wird als Tagessatz der dreihundertste 
Teil der Jahreseinkünfte bis zum Höchstbetrag von 250 Euro je Tag erstattet. Der 
Berechnung sind die Einkünfte des letzten Kalenderjahres zugrunde zu legen, für 
das ein Nachweis erbracht werden kann.“ 

 
(3) In § 2 wird folgender neuer Absatz 12 eingefügt: 

 
„Verdienstausfallentschädigung für beruflich selbständige Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr 
 
Beruflich selbständige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erhalten auf Antrag 
für glaubhaft gemachten Verdienstausfall, der ihnen durch die Teilnahme an 
Einsätzen, Übungen und Lehrgängen entstanden ist, eine Entschädigung. Ver-
dienst, der außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit hätte erzielt werden können, 
bleibt außer Betracht. Eine tägliche Arbeitszeit von acht Stunden wird als regel-
mäßig angesehen. Die Verdienstausfallentschädigung beträgt höchstens 25 Euro 
für jede angefangene Stunde und höchstens 200 Euro je Tag. Wird nachgewie-
sen, dass der Verdienstausfall die Entschädigung übersteigt, wird als Tagessatz 
der dreihundertste Teil der Jahreseinkünfte bis zum Höchstbetrag von 250 Euro je 
Tag erstattet. Der Berechnung sind die Einkünfte des letzten Kalenderjahres zu-
grunde zu legen, für das ein Nachweis erbracht werden kann. Anstelle der Ent-
schädigung nach Satz 1 können die notwendigen Kosten für eine Vertretung er-
stattet werden. Eine berufliche Nebentätigkeit begründet den Anspruch nach Satz 
1 nicht.“ 

 
(4) Der bisherige Absatz 12 wird der neue Absatz 13. 

 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Osterrönfeld, den 28.03.2017 
 
gez. Sienknecht 
 
(Bernd Sienknecht) 
Bürgermeister 
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S A T Z U N G 
 

über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
(Erschließungsbeitragssatzung) 

der Gemeinde Osterrönfeld 
 

 
Aufgrund von § 132 des Baugesetzbuchs (BauGB) und des § 4 der Gemeindeordnung 
für das Land Schleswig-Holstein, beide in der jeweils geltenden Fassung, hat die Ge-
meindevertretung in ihrer Sitzung am 23.03.2017 folgende Erschließungsbeitragssat-
zung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

 
Die Gemeinde erhebt Erschließungsbeiträge nach den Bestimmungen der §§ 127 ff. 
des BauGB und dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für: 
 

1. zum Anbau bestimmte Straßen, Wege und Plätze, wenn eine Bebauung zu-
lässig ist 

 
a) bis zu 2 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie beidseitig, 

und mit einer Breite bis zu 9 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 15 m, wenn sie beid-

seitig, und mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
c) mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 18 m, wenn sie 

beidseitig, und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn sie einseitig anbaubar 
sind, 

 
2. zum Anbau bestimmte Straßen, Wege und Plätze in Kern-, Gewerbe-, Indust-

rie- und Sondergebieten, mit einer Breite bis zu 18 m, wenn eine Bebauung 
oder gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzung beidseitig zulässig 
ist, und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn eine Bebauung oder gewerbliche, 
industrielle oder vergleichbare Nutzung nur einseitig zulässig ist, 

 
3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z.B. Fußwege, Wohn-

wege) mit einer Breite bis zu 5 m, 
 
4. Sammelstraßen mit einer Breite bis zu 18 m, 
 
5. Parkflächen, 

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4 sind, bis zu 
einer weiteren Breite von 6 m, 

 
b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4, aber 
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nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Er-
schließung notwendig sind (selbständige Parkflächen), bis zu 15 % der 
Flächen der erschlossenen Grundstücke, 

 
6. Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen,  
 

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1 bis 4 sind, bis zu einer 
weiteren Breite von 6 m, 

 
b) die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen 

Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig 
sind (selbständige Grünanlagen), bis zu 15 % der Flächen der erschlos-
senen Grundstücke. 

 
(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergrößern sich die in Abs. 

1 Nrn. 1, 2 und 4 angegebenen Maße um die Hälfte, mindestens aber um 8 m. 
 
 Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten, so gilt für die gesamte 

Verkehrsanlage die größte Breite. 
 
 Die in Abs. 1 Nrn. 1 bis 6 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten. 
 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands 

 
(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen Kosten er-

mittelt. 
 
(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die einzelne Erschließungsanla-

ge ermittelt. Die Gemeinde kann abweichend vom Satz 1 den beitragsfähigen Er-
schließungsaufwand für mehrere Anlagen, die für die Erschließung der Grundstücke 
eine Einheit bilden (Erschließungseinheit), insgesamt ermitteln. 

  
 

§ 4 
Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 

 
Die Gemeinde trägt 10 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands. 
 
 

§ 5 
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands 

 
(1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte beitragsfähige und gemäß § 4 reduzierte umzule-

gende Erschließungsaufwand wird auf die erschlossenen Grundstücke (Abrech-
nungsgebiet) nach deren Flächen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung 
der erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß berücksichtigt. 

 
(2) Als Grundstücksfläche i. S. des Abs. 1 gilt bei Grundstücken innerhalb des Gel-

tungsbereiches eines Bebauungsplanes, einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Bauge-
setzbuch oder eines Gebietes, für das die Gemeinde beschlossen hat, einen Be-
bauungsplan aufzustellen, die Fläche, auf die der Bebauungsplan bzw. der Be-
bauungsplanentwurf die bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare 
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Nutzungsfestsetzung bezieht. 
 
(3) Als Grundstücksfläche i. S. des Abs. 1 gilt bei Grundstücken außerhalb des Gel-

tungsbereiches eines Bebauungsplanes und bei Grundstücken, für die ein Bebau-
ungsplan eine bauliche, gewerbliche oder eine vergleichbare Nutzung nicht fest-
setzt, 

 
a) soweit sie an die Erschließungsanlage angrenzen, die Flächen zwischen der 

gemeinsamen Grenze der Grundstücke mit der Erschließungsanlage und ei-
ner im Abstand von 40 m dazu verlaufenden Linie. Grundstücksteile, die ledig-
lich die wegmäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben 
bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt, 

 
b) soweit Grundstücke nicht angrenzen, die Fläche zwischen dem der Erschlie-

ßungsanlage nächsten Punkt, und einer im Abstand von 40 m verlaufenden 
Linie, die im gleichmäßigen Abstand von der Straße, dem Weg oder dem Platz 
verläuft. 

 
c) Überschreitet die tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche 

Nutzung die Abstände nach Buchstabe a) oder Buchstabe b), so verschiebt 
sich die Linie zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung. 

 
(4) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die Fläche 

(Abs. 2 oder 3) vervielfacht mit 
 

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss, 
 
b) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen, 
 
c) 2,0 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen, 
 
d) 2,5 bei einer Bebaubarkeit mit vier oder fünf Vollgeschossen, 
 
e) 3,0 bei einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr Vollgeschossen, 
 
f) 0,4 bei Sportplätzen, 
 
g) 0,4 bei Friedhofsgrundstücken, auch wenn sie mit einer Kirche oder Kapelle 

bebaut sind, 
 
h) 0,4 Freibäder 
 
i) 0,4 bei Dauerkleingärten und anderen Grundstücken, die in einer der bauli-

chen, gewerblichen oder industriellen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt 
werden können. 

 
(5) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt 

sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt: 
 

a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, gilt die höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse. 

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt die Baumassenzahl geteilt durch 
2,3 als Zahl der Vollgeschosse, wobei Bruchzahlen abgerundet werden, 
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c) Ist nur die zulässige Höhe von baulichen Anlagen festgesetzt, gilt als Zahl der 
Vollgeschosse die höchstzulässige Höhe geteilt durch 2,3 m, wobei Bruchzah-
len auf volle Zahlen abgerundet werden. Bei Gebäuden gilt die Traufhöhe als 
zulässige Höhe der baulichen Anlage. 

 
d) Bei Kirchengrundstücken wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 

 
e) Garagengeschosse gelten als Vollgeschosse. Bei Grundstücken, auf denen 

nur Garagen oder Stellplätze zulässig sind, wird mindestens ein Vollgeschoss 
zugrunde gelegt. 

 
Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelassen 
oder vorhanden, ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die 
höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten wird. 
 

(6) Für Grundstücke oder Grundstücksteile, soweit sie von einem Bebauungsplan 
nicht erfasst sind, oder für Grundstücke, für die ein Bebauungsplan die Zahl der 
Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, ergibt 
sich die Zahl der Vollgeschosse: 

 
a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen 

Vollgeschosse. 
 

b) Bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den 
Grundstücken zulässigen Vollgeschosse. 

 
c) Bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerb-

lich, industriell oder vergleichbar genutzt werden können, wird ein Vollge-
schoss zugrunde gelegt. 

 
d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig oder vor-

handen sind, wird die Zahl der vorhandenen Garagengeschosse, mindestens 
ein Vollgeschoss, zugrunde gelegt. 

 
e) Bei Kirchengrundstücken wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 

 
Vollgeschosse i.S. der vorstehenden Regelungen sind nur Vollgeschosse i.S. der 
Landesbauordnung. Ergibt sich aufgrund alter Bausubstanz, dass kein Geschoss 
die Voraussetzungen der Landesbauordnung für ein Vollgeschoss erfüllt, wird ein 
Vollgeschoss zu Grunde gelegt. 

 
(7) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die nach Abs. 

2 bis 6 ermittelten Flächen um 50 v. H. erhöht: 
 

a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe-, In-
dustrie- und Sondergebieten (§ 11 BauNVO) (gebietsbezogener Artzuschlag); 

 
b) bei Grundstücken in anderen Gebieten, die überwiegend gewerblich, industri-

ell oder in ähnlicher Weise genutzt werden (grundstücksbezogener Artzu-
schlag); 

 
 Grundstücke in den unter dem Buchstaben b) bezeichneten Gebieten werden 

überwiegend gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise (z. B. Grundstücke 
mit Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder Schulgebäuden) 
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genutzt, wenn diese Nutzung nach Maßgabe der Geschossflächen überwiegt. 
Liegt eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich zur Bebauung 
vor, gilt die tatsächlich so genutzte Fläche als Geschossfläche. 

 
(8) Abs. 7 gilt nicht für durch selbständige Grünanlagen erschlossene Grundstücke. 
 
(9) Für Grundstücke, die von zwei oder mehr gleichartigen und vollständig in der Bau-

last der Gemeinde stehenden Erschließungsanlagen i.S. des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 
2 erschlossen werden, ist die Grundstücksfläche nach § 5 Abs. 2 oder die Grund-
stücksfläche nach § 5 Abs. 3, für die eine mehrfache Heranziehung eintritt oder zu 
erwarten ist, bei der Verteilung des umlagefähigen Aufwandes für jede Erschlie-
ßungsanlage nur mit zwei Dritteln anzusetzen. Das gilt nicht für Grundstücke nach 
§ 5 Abs. 7. 

 
 

§ 6 
Kostenspaltung 

 
Der Erschließungsbeitrag kann für 
 

1. Grunderwerb, 
2. Freilegung, 
3. Fahrbahnen, 
4. Radwege, 
5. Gehwege, 
6. unselbständige Parkflächen, 
7. unselbständige Grünanlagen, 
8. Mischflächen, 
9. Entwässerungseinrichtungen, 
10. Beleuchtungseinrichtungen 

 
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. 
 
Mischflächen i.S. von Ziffer 8 sind solche Flächen, die innerhalb der Straßenbegren-
zungslinien Funktionen der in den Ziffern 3 – 7 genannten Teileinrichtungen miteinan-
der kombinieren und auf denen ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung verzich-
tet ist. 
 
 

§ 7 
Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen 

 
(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen, 

Sammelstraßen und selbständige Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn 
 

a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen, 
 
b) die flächenmäßigen Bestandteile dem Bauprogramm entsprechen und 
 
c) sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen ver-

fügen. 
 

(2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind endgültig herge-
stellt, wenn 
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a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem Un-

terbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster aufweisen, die 
Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise beste-
hen, 

 
b) unselbständige und selbständige Parkflächen eine Befestigung auf tragfähi-

gem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster, Rasengit-
tersteinen aufweisen, die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neu-
zeitlicher Bauweise bestehen; 

 
c) unselbständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind, 
 
d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstabe a) hergestellt 

und die unbefestigten Teile gemäß Buchstabe c) gestaltet sind. 
 
(3) Selbständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigen-

tum der Gemeinde stehen und gärtnerisch gestaltet sind. 
 
 

§ 8 
Immissionsschutzanlagen 

 
Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Merkmale der endgültigen 
Herstellung sowie die Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands durch 
Satzung im Einzelfall abweichend geregelt. 
 
 

§ 9 
Vorausleistungen 

 
Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in 
vollem Umfang entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen 
Erschließungsbeitrages erheben. 
 
 

§ 10 
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 
Der Erschließungsbeitrag kann vor Entstehung der sachlichen Beitragspflicht abgelöst 
werden. Der Ablösungsbetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach 
Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Erschließungsbeitrages. 
 
 

§ 11 
Datenverarbeitung 

 
Zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Festsetzung der Beiträge im Rahmen der 
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten aus Datenbestän-
den, die der Gemeinde aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 
bis 28 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt geworden sind und aus dem beim Katasteramt 
geführten Liegenschaftskataster, aus den beim Grundbuchamt geführten Grundbü-
chern, aus den für die Gemeinde geführten Personenkonten sowie Meldedateien und 
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bei der unteren Bauaufsichtsbehörde geführten Bauakten sowie aus Gewerberegistern, 
den Kammerregistern und aus dem Handelsregister gem. § 13 in Verbindung mit § 11 
Abs. 1 Nr. 1 des Landesdatenschutzgesetzes in der aktuellen Fassung durch die Ge-
meinde zulässig: 
 
Namen und Anschriften von Grundstückseigentümerinnen / Grundstückseigentümern, 
künftige Grundstückseigentümerinnen / Grundstückseigentümern, Grundbuchbezeich-
nung, Eigentumsverhältnisse, Daten zur Ermittlung von Beitragsbemessungsgrundla-
gen der einzelnen Grundstücke. 
 
Soweit zur Veranlagung zu Beiträgen nach dieser Satzung im Einzelfall erforderlich, 
dürfen auch weitere in den genannten Datenquellen vorhandene personenbezogene 
Daten erhoben werden. 
 
Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Beitragser-
hebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden. Diese Daten werden auf Daten-
trägern gespeichert. 
 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Osterrönfeld, den 28.03.2017 
 
gez. Sienknecht 
 
(Bernd Sienknecht) 
Bürgermeister 
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B E K A N N T M A C H U N G 
I. 
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 
 

d e r 
 

Gemeinde Osterrönfeld 
 

für das Haushaltsjahr   2 0 1 7 
 
 

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertre-
tung vom 15.12.2016 und Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haus-
haltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1.  im Ergebnisplan mit          
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf     6.411.200 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    7.518.100 EUR 
 einem Jahresüberschuss von                     0 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von                 1.106.900 EUR 
 
2. im Finanzplan mit          
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf          6.333.200 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf       7.215.100 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf   3.225.900 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
 Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf   3.417.800 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 
 
1.  der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und                               
 Investitionsförderungsmaßnahmen auf                 3.200.000 EUR 
 
2.  der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                 0 EUR 
 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf          0 EUR 
 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf       10,05 Stellen. 
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§ 3 
 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 335  v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 335  v. H. 
 

2. Gewerbesteuer 345  v. H. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der 
Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung 
erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR. 
 
Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 
 

§ 5 
 
Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht darge-
stellten Budgets gebildet. 
 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 27.03.2017 erteilt. 
 
 
Osterrönfeld, 29.03.2017 
 
   gez. Sienknecht  
(Bernd Sienknecht) 
    Bürgermeister 

 
 

II. 
 

Der zu dieser Haushaltssatzung gehörende Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der 
Amtsverwaltung Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, öffentlich aus. 
 
Osterrönfeld, 29.03.2017 
 
  gez. Sienknecht 
(Bernd Sienknecht) 
    Bürgermeister 
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B E K A N N T M A C H U N G  
I. 
 

1. N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G 
 

d e r 
 

Gemeinde Ostenfeld / R. 
 

für das Haushaltsjahr   2 0 1 7 
 
 

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 28.02.2017 und Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende  
1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan 

werden 

 

1.  im Ergebnisplan der 
 
 Gesamtbetrag der Erträge 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen 
 Jahresüberschuss 
 Jahresfehlbetrag 

 

   --- 
1.400 € 

         --- 
   1.400 € 

 

--- 
--- 
--- 

        --- 

708.900 € 
894.400 € 

--- 
185.500 € 

 

708.900 € 
895.800 € 

--- 
    186.900 € 

2. im Finanzplan der 
 

  

     Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 der Investitionstätigkeit und der  
 Finanzierungstätigkeit 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 der Investitionstätigkeit und der  
 Finanzierungstätigkeit 
 
 

 
     --- 

 
    1.400 € 

 
 
550.000 € 

 
 

554.100 € 
 

 

 
--- 

 
--- 

 
 

--- 
 

 
       --- 

 

 
692.300 € 

 
809.600 € 

 
 

3.500 € 
 
 

53.800 € 

 
692.300 € 

 
811.000 € 

 
 

553.500 € 
 
 

607.900 € 

erhöht 
um 

vermin- 
dert um 

und damit der 
Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes 
einschl. der Nachträge 
 
gegen- 
über bis-  
her 

nunmehr 
festge- 
setzt auf 
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§ 2 
 

Es werden neu festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher              0 EUR     auf    550.000 EUR  
 

Die Positionen 2 bis 4 bleiben unverändert. 
 
 

§ 3 
 

Unverändert 
 

 
§ 4 

 
Unverändert 

 
 

§ 5 
 

Unverändert 
 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 20.03.2017 erteilt. 
 
 
Ostenfeld / R., 29.03.2017 
 
   gez. Schumacher 
 
(Arnold Schumacher)  
      Bürgermeister 
 
 

II. 
 

Der zu dieser 1. Nachtragshaushaltssatzung gehörende 1. Nachtragshaushaltsplan liegt 
zur Einsichtnahme in der Amtsverwaltung Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, 
öffentlich aus. 
 
Ostenfeld/R., den 29.03.2017   
  
  gez. Schumacher 
 
Arnold Schumacher 
   (Bürgermeister) 
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B E K A N N T M A C H U N G  
I. 
 

1. N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G 
 

d e r 
 

Gemeinde Schülldorf 
 

für das Haushaltsjahr   2 0 1 7 
 
 

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 13.03.2017 und Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende  
1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan 

werden 

 

1.  im Ergebnisplan der 
 
 Gesamtbetrag der Erträge 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen 
 Jahresüberschuss 
 Jahresfehlbetrag 

 

   --- 
2.100 € 

         --- 
   2.100 € 

 

--- 
--- 
--- 

        --- 

735.600 € 
966.200 € 

--- 
230.600 € 

 

735.600 € 
968.300 € 

--- 
    232.700 € 

2. im Finanzplan der 
 

  

     Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 der Investitionstätigkeit und der  
 Finanzierungstätigkeit 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 der Investitionstätigkeit und der  
 Finanzierungstätigkeit 
 
 

 
     --- 

 
    2.100 € 

 
 
910.000 € 

 
 

910.900 € 
 

 

 
--- 

 
--- 

 
 

--- 
 

 
       --- 

 

 
718.600 € 

 
855.400 € 

 
 

4.000 € 
 
 

27.700 € 

 
718.600 € 

 
857.500 € 

 
 

914.000 € 
 
 

938.600 € 

erhöht 
um 

vermin- 
dert um 

und damit der 
Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes 
einschl. der Nachträge 
 
gegen- 
über bis-  
her 

nunmehr 
festge- 
setzt auf 
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§ 2 

 
Es werden neu festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher              0 EUR     auf    910.000 EUR  
 

Die Positionen 2 bis 4 bleiben unverändert. 
 
 

§ 3 
 

Unverändert 
 

 
§ 4 

 
Unverändert 

 
 

§ 5 
 

Unverändert 
 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 20.03.2017 erteilt. 
 
 
 
Schülldorf, 30.03.2017 
 
  gez. Tomkowiak  
 
(Siegfried Tomkowiak)  
      Bürgermeister 
 
 

II. 
 

Der zu dieser 1. Nachtragshaushaltssatzung gehörende 1. Nachtragshaushaltsplan liegt 
zur Einsichtnahme in der Amtsverwaltung Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, 
öffentlich aus. 
 
Schülldorf, 30.03.2017 
 
  gez. Tomkowiak  
 
(Siegfried Tomkowiak)  
      Bürgermeister 
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Amt Eiderkanal • Schulstr. 36 • 24783 Osterrönfeld  
 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt Amt Eiderkanal 

 

 
 
Amtliche Bekanntmachung 
 
für die Gemeinde Schacht-Audorf 

Ansprechpartner: Jördis Behnke 
Telefon:  04331 / 8471-36 
Telefax: 04331 / 8471-71 
Zimmer: 24 
EMail: j.behnke@amt-eiderkanal.de 
Internet: www.amt-eiderkanal.de 
Az./Id.-Nr.: 621.311 - JBE - 099912 
  
Öffnungszeiten: 
Mo, Mi u. Fr von 08.00 - 12.00 Uhr 
Di u. Do       von 14.00 - 17.30 Uhr 
im Übrigen nach Vereinbarung 
 
Osterrönfeld, den 29.03.2017 

Bekanntmachung der Erteilung der Genehmigung der Neuaufstellung des  
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schacht-Audorf  

 
 

Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein 
hat die von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 13. Oktober 2016 beschlossene 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schacht-Audorf für das ge-
samte Gemeindegebiet inkl. der Exklaven mit Bescheid vom 30.01.2017 Az.: IV 265 – 
512.111 – 58.140 (neu) nach § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt. 
 
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Alle Interessierten können die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes die Begrün-
dung und die zusammenfassende Erklärung im Verwaltungsgebäude des Amtes Eider-
kanal in 24783 Osterrönfeld, Schulstraße 36, Zimmer 24, während der Öffnungszeiten 
für den Publikumsverkehr (montags, mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
sowie dienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr) einsehen und über den 
Inhalt Auskunft erhalten. 
 
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften sowie der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vor-
schriften werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber dem Amt oder der Gemeinde geltend gemacht wor-
den sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des 
Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
Im Auftrage 
 

gez.: Behnke 
 
Behnke 
 
Anlage 1:  Planzeichnung mit Darstellung des Kern-Gemeindegebietes 
Anlage 2:  Übersichts-/Lageplan der Exklaven 
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Anlage 1: 
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Anlage 2 Übersichtsplan der Exklaven (grün hinterlegt, nicht maßstabsgetreu): 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit: 

Badegewässerüberwachung im Amt Eiderkanal 
 

Nach den Bestimmungen der Badegewässerverordnung des Landes Schleswig-
Holstein ist die Öffentlichkeit vor jeder Saison zu beteiligen. 

Die im Bereich des Amtes Eiderkanal durch das Gesundheitsamt des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde überwachten Badestellen, einschließlich der aktuellen 
Qualitätseinstufungen sind: 

 

Gemeinde Schacht-Audorf : Dörpsee 
Qualitätseinstufung:  Ausgezeichnet 

 

Bürgerinnen und Bürger können Vorschläge, Bemerkungen und Beschwerden zu 
den genannten Badestellen, sowie weiteren Plätzen, an denen ein reger Badebetrieb 
stattfindet, richten an: 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Fachdienst Gesundheitsdienste 
Herrn Wolfgang Tismer 
Kaiserstraße 8 
24768 Rendsburg 
Telefon: 04331 / 202 – 560 
E-Mail: infektionsschutz@kreis-rd.de 
 
 
 
 
 
Schacht-Audorf, 22. März 2017 
 
Amt Eiderkanal 
Der Amtsvorsteher 
Ordnungsamt 
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